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STADT SIEGEN Vorlagennr. 
DER BÜRGERMEISTER 1540/2001 

VERWALTUNGSVORLAGE 

Geschäftsbereich 1 
Büro Bürgermeister 
Bearbeitet von: Frau Münker 

Datum 
12.11.2001 

 
Beratungsfolge Ausschüsse – Rat X öffentlich  nicht öffentlich

 
Bezirksausschuss I - Geisweid 14.01.2002 

Betreff: 

Stadtteiljubiläum "725 Jahre Langenholdinghausen" im Jahr 2002 
hier: Gewährung eines Zuschusses 
 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Bezirksausschuss I - Siegen-Geisweid - des Rates der Stadt Siegen beschließt, zu 
den Veranstaltungen anlässlich des Stadtteiljubiläums "725 Jahre Langenholdinghau-
sen" im Jahr 2002 einen Zuschuss in Höhe von 3.359,00 DM aus Mitteln des Haus-
haltsjahres 2001 zu gewähren. 
 
 
Sachverhalt / Begründung: 
 
Mit Schreiben vom 04.09.2001 hat der Arbeitskreis "725 Jahre Langenholdinghausen" 
um Bezuschussung der Veranstaltungen anlässlich des Stadtteiljubiläums im Jahr 2002 
gebeten.  
 
Nach Anlage III der Hauptsatzung der Stadt Siegen sind die Bezirksausschüsse u. a. für 
Maßnahmen zur Pflege der örtlichen Geschichte zuständig. 
 
Im Haushaltsplan für das Jahr 1986 wurden unter der Haushaltsstelle 1.360.7002.9 - 
Allgemeine Zuschüsse an Vereine - zusätzlich zu den den Bezirksausschüssen zur Ver-
fügung stehenden Mitteln in Höhe von 30.000,00 DM (5.000,00 DM pro Bezirk) weitere 
30.000,00 DM aus der Auflösung der bisherigen Haushaltsstelle 1.024.5900.8 - Maß-
nahmen zur Verbesserung der Attraktivität der Stadt - für die Förderung heimatbezoge-
ner und ortsteilgeschichtlicher Aktivitäten veranschlagt.  
 
Der Haupt- und Finanzausschuss hat am 17.09.1986 auf Empfehlung des Ältestenrates 
für die Gewährung von Zuschüssen für Stadtteiljubiläen aus den v. g. "Attraktivitätsmit-
teln" folgenden Modus festgelegt:  
 
- Ausgehend von den vorhandenen historischen Urkunden werden Zuschüsse, begin-

nend mit "425-Jahr-Feiern" und danach für alle weiteren 25 Jahre, gewährt. 
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- Bei der Bemessung der Zuschüsse werden die aus allen Veranstaltungen entste-
henden fixen Kosten und die unterschiedliche Größe der einzelnen Stadtteile be-
rücksichtigt, wobei keine volle Defizitabdeckung erfolgt. 
 

- Der Berechnung des Zuschusses soll ein Grundbetrag von 1.500,00 DM und ein 
weiterer Betrag von 1,00 DM / Einwohner des Stadtteils zu Grunde gelegt werden.  

 
Die Gültigkeit des vorstehenden Beschlusses ist nach wie vor gegeben.  
 
Nach der o. g. Berechnungsgrundlage setzt sich die Bezuschussung wie folgt zusam-
men: 
 
Grundbetrag      1.500,00 DM 

Einwohneranteil 
(zum Stichtag 30.06.2001)    1.859,00 DM 

Summe      3.359,00 DM 
 
Dem Bezirksausschuss I - Siegen-Geisweid - stehen derzeit noch Mittel in Höhe von 
6.500,00 DM zur Verfügung. 
 
 
 
   
 
Finanzielle Auswirkungen 

 X ja  nein 
 

     
Gesamtkosten jährliche Folgekosten Finanzierung Finanzierung objekt Abstimmung 
der Maßnahme  Eigenanteil bezogene Einnahmen mit dem Kämmerer 
     
       
3.359,00 DM  DM DM DM   ist erfolgt 

 X     
  

ist nicht erfor-
derlich, da 
Haushaltsmit-
tel im Haus-
haltsjahr zur 
Verfügung 
stehen 

 
Veranschlagung 
           

X X
  

im VermH 
   

im VerwH 
2001  

Nein 
 

Ja, mit 
60.000 DM 

Haushaltsstelle 
1.366.7170.7 

 
 




